
geplante Kosten

Aufteilung laut Anliegersatzung:

Gemeindeanteil 25%

333.500 EUR

333.500 EUR

667.000 EUR

75%Anliegeranteil 1.647.975,00 €      

549.325,00 €         

Summe der Ausgaben 2.666.667

100.000
150.000

Aufteilung der Summe:

Zuschüse durch EU, Bund und Land (75%) 2.000.000 EUR

Landschaftsgestaltende Anlagen
Maßnahmen zur wertgleichen Abfindung
Vermessungsnebenkosten
Entschädigungen
Verbandsbeiträge und andere Verpflichtungen

119.367
50.000
50.000

Gesamte Wegekosten 

(Wegebaumaßnahmen + wasserbauliche 

Anlagen):

zum Vergleich die Kosten durch die Anliegersatzung:

Kostenarten
Verfahrenskosten (§104 FlurbG)

Das Land Niedersachsen trägt diese zu 100%

Ausführungskosten (§105 FlurbG)

werden mit 75% anteilig bezuschusst (EU/Bund/Land)

Nähere Betrachtung der Ausführungskosten:

Wasserbauliche Anlagen
Wegebaumaßnahmen

Träger der Ausführungskosten ist die Teilnehmergemeinschaft = Gesamtheit der Grundstückseigentümer

1.704.700
492.600

Kosten in EUR

2.197.300,00 €      

Landabzug (§47 FlurbG)

Die Teilnehmer eines Flurbereinigungsverfahrens haben für die Herstellung der 

gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen den erforderlichen Grund und Boden 

aufzubringen. 

davon Gemeinden

davon Eigentümer
→

50%

50%

Eigenleistung der Eigentümer (25%)

voraussichtliche Kosten: ca. 175€/ha pro Hebung (vorausichtlich werden drei Hebungen stattfinden)

• Personal - und Sachkosten für die Tätigkeiten der 
Flurbereinigungsbehörde

• Kosten für Sachverständige zur Durchführung der 
Wertermittlung

• Sonstige Kosten für Ingenieur- und Vermessungsbüros

• Straßen, Wege und Durchlässe

• Landschaftspflegerische Anlagen

• Bodenschutz und Maßnahmen zur wertgleichen Abfindung

• Vermessungsnebenkosten

• Entschädigung für Vorstandsmitglieder und 
Verbandsbeiträge


